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88 BEKANNTMACHUNG ZU § 16 KOR-

RUPTIONSBEKÄMPFUNGSGESETZ 
 
Gemäß § 16 des Gesetzes zur Verbesserung der 
Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und 
Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-
Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz - 
KorruptionsbG) geben die Mitglieder des Kreista-
ges und die sachkundigen Bürgerinnen und Bür-
ger gegenüber dem Landrat des Hochsauerland-
kreises schriftlich Auskunft über 
 
1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträge, 
 
2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 
anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 
1 Satz 5 des Aktiengesetzes, 
 
3. die Mitgliedschaften in Organen von ver-
selbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 
Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgeset-
zes genannten Behörden und Einrichtungen, 
 
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger pri-
vatrechtlicher Unternehmen, 
 
5. die Funktionen in Vereinen oder vergleichba-
ren Gremien. 
 
Die Angaben sind in geeigneter Form jährlich zu 
veröffentlichen. 
 
Die Auskünfte stehen jedermann zur Einsicht-
nahme zur Verfügung. Die Einsichtnahme kann 
während der allgemeinen Dienstzeiten des Hoch-
sauerlandkreises im Kreishaus in Meschede, 
Steinstraße 27, beim Fachdienst 11 -
Kommunalaufsicht, Kreistag-, Ebene 4, Räume 
414 oder 416, erfolgen. 
 
Die Einsichtnahme bedarf keines Antrags und 
keiner Begründung. 
 
Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und 
deren Aktualisierung bei Veränderungen liegt 
ausschließlich bei den Meldepflichtigen.  
 
Meschede, 25. August 2016 
11/15.00-10/54 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
 
gez. 
Dr. Schneider 
 

 

89 ORDNUNGSBEHÖRDLICHE VER-

ORDNUNG ZUR FESTSETZUNG 
DES WASSERSCHUTZGEBIETES 
FÜR DAS EINZUGSGEBIET DER 
WASSERGEWINNUNGSANLAGEN 

„STOLLEN UNVALME“, „QUELLE 
UNVALME“, „TIEFBRUNNEN UN-
VALME“, „LUDWIGSQUELLEN“, 
„QUELLE WILDFÜTTERUNG“ UND 
„QUELLE WESTERNAHE“ DER 
STADT SCHMALLENBERG, SOWIE 
FÜR DAS EINZUGSGEBIET DER 
„QUELLEN KLAUKEN KAMP“ DES 
WASSERBESCHAFFUNGSVER-
EINS HOLTHAUSEN E.V IN 
SCHMALLENBERG, HOCHSAUER-
LANDKREIS – WASSERSCHUTZ-
GEBIETSVERORDNUNG „SCHMAL-
LENBERG-HEIKERSKÖPFCHEN“ – 
VOM 11.07.2016 

 
Inhalt 
§ 1 Anlass 
§ 2 Schutzgebiet 
§ 3 Begriffsbestimmungen  
§ 4 Schutzbestimmungen in der Zone I 
§ 5 Schutzbestimmungen in den Zonen II und III 
§ 6 Genehmigungen 
§ 7 Befreiung von Verboten 
§ 8 Pflanzenschutz 
§ 9 Duldungspflichten 
§ 10 Behördliche Entscheidungen außerhalb des 

Wasserschutzgebiets  
§ 11 Entschädigung und Ausgleich 
§ 12 Überwachung 
§ 13 Ordnungswidrigkeiten 
§ 14 Andere Rechtsvorschriften 
§ 15 Inkrafttreten 
 
Aufgrund 

 §§ 51 und 52 Abs. 1 des Gesetzes zur Ord-
nung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-
gesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Art. 320 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474)  

 

 §§ 14, 15, 116, 135, 136, 138, 141, 150 und 
167 Abs. 2 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - 
LWG) vom 4. Juli 1979 in der Neufassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW S. 926/SGV. NRW 77), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 5. März 2013 
(GV. NRW S. 133)  
 

 der §§ 12, 25, 27, 28, 29, 30, 33 und 34 des 
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördenge-
setz (OBG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW S. 
528/SGV. NRW 2060), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 622)  

 

 § 26 Abs. 1 Buchst. f) der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
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1994 (GV NRW S. 646/SGV NRW 2021), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878)  

 

 § 1 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 der Zuständig-
keitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 
3. Februar 2015 (GV NRW S. 268/SGV NRW 
282)  

 
 wird vom Hochsauerlandkreis als Kreisord-

nungsbehörde/Untere Umweltschutzbehörde 

gemäß Beschluss des Kreistags vom 

24.06.2016 verordnet:  

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
 Im Interesse der öffentlichen Wasserversor-

gung wird für das Einzugsgebiet der Wasser-
gewinnungsanlagen „Stollen Unvalme“, „Quel-
le Unvalme“, „Tiefbrunnen Unvalme“, „Lud-
wigsquellen“, „Quelle Wildfütterung“, „Quelle 
Westernahe“ der Stadt Schmallenberg und der 
„Quellen Klauken Kamp“ des Wasserbeschaf-
fungsvereins Holthausen e.V. zum Schutz der 
Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen ein 
Wasserschutzgebiet festgesetzt.  

 
 Begünstigte des Wasserschutzgebiets sind die 

Stadt Schmallenberg und der Wasserbeschaf-
fungsverein Holthausen e.V. sowie ihre jewei-
ligen Rechtsnachfolger.  

 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
(1) Das Wasserschutzgebiet besteht aus  

 neun Fassungsbereichen (Schutzzone I) und 

 einer engeren Zone (Schutzzone II). 
 
(2) Es erstreckt sich auf den Hochsauerlandkreis, 

Stadt Schmallenberg,  

 Gemarkung Fredeburg, Flur 6, 7 und 33 je-
weils teilweise 

 Gemarkung Gellinghausen, Flur 8 teilweise 
und 

 Gemarkung Oberkirchen, Flur 28, 30 und 31 
jeweils teilweise. 

 
(3) Die Grenzen des Schutzgebietes und der ein-

zelnen Schutzzonen sind dem als Anlage bei-
gefügten Lageplan im Maßstab 1:10.000 zu 
entnehmen (Schutzgebietskarte). Die Schutz-
gebietskarte ist Bestandteil dieser Verordnung. 
Die genaue Grenze der jeweiligen Schutzzone 
verläuft auf der jeweils gekennzeichneten 
Grundstücksgrenze oder, sofern die Schutzzo-
nengrenze ein Grundstück schneidet, auf der 
dem nächstgelegenen Brunnen näheren Kante 
der gekennzeichneten Linie. 

(4) Veränderungen der Grenzen oder Bezeich-
nungen der im Schutzgebiet gelegenen Grund-
stücke berühren die festgesetzten Grenzen der 
Schutzzonen nicht. 

 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Verordnung gelten die folgenden 
Definitionen: 
 
1) Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieser 

Verordnung sind feste, flüssige und gasförmi-
ge Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in 
einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nach-
teilige Veränderungen der Wasserbeschaffen-
heit herbeizuführen (§ 62 Abs. 3 WHG).  
 

2) Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen sind  Anlagen zum Lagern, 
Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) so-
wie Anlagen zum Herstellen, Behandeln und 
Verwenden (HBV-Anlagen) und Rohrleitungen 
für wassergefährdende Stoffe. 

 
 Lagern ist das Vorhalten von wassergefähr-

denden Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe 
oder Entsorgung. 

 
 Abfüllen ist das Befüllen von Behältern oder 

Verpackungen mit wassergefährdenden Stof-
fen.  

 
 Umschlagen beschränkt sich auf das Umla-

den von wassergefährdenden Stoffen in Behäl-
tern oder Verpackungen von einem Trans-
portmittel auf ein anderes. 

 
 Herstellen ist das Erzeugen, Gewinnen und 

Schaffen von wassergefährdenden Stoffen. 
 
 Behandeln ist das Einwirken auf wasserge-

fährdende Stoffe, um deren Eigenschaften zu 
verändern. 

 
 Verwenden ist das Anwenden, Gebrauchen 

und Verbrauchen von wassergefährdenden 
Stoffen unter Ausnutzung ihrer Eigenschaften. 
Wenn wassergefährdende Stoffe hergestellt 
werden, befinden sie sich im Arbeitsgang. 

 
3) Wesentliches Ändern ist jede Änderung oder 

Erweiterung, die die Frage nach einer Besorg-
nis der Gewässergefährdung aufwirft. 

 
 Darüber hinaus sind hierunter auch das Erwei-

tern, die Nutzungsänderung und der Abbruch 
von Gebäuden oder baulichen Anlagen im 
Sinne der BauO NRW zu verstehen. 

 
4) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerbli-

chen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch in seinen Eigenschaften veränderte 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10933&vd_back=N514&sg=0&menu=1
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Wasser und das bei Trockenwetter damit zu-
sammen abfließende Wasser (Schmutzwas-
ser) sowie das von Niederschlägen aus dem 
Bereich von bebauten oder befestigten Flä-
chen abfließende und gesammelt abfließende 
Wasser (Niederschlagswasser). Als 
Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen 
zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Ab-
fällen austretenden und gesammelten Flüssig-
keiten (§ 54 Abs. 1 WHG). 

 
 Die Regelungen für das Einleiten von Abwas-

ser gelten nur für erlaubnispflichtige Benut-
zungen im Sinne des WHG. 

 
5) Düngemittel sind Stoffe, ausgenommen Koh-

lendioxid und Wasser, die dazu bestimmt sind,  
a) Nutzpflanzen Nährstoffe zuzuführen, um ihr 

Wachstum zu fördern, ihren Ertrag zu erhö-
hen oder ihre Qualität zu verbessern, oder 

b) die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten oder zu 
verbessern. (§ 2 DüngG) 
 

6) Abfälle sind alle Stoffe oder Gegenstände, 
derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will 
oder entledigen muss (§ 3 KrWG).  

 
 Abfallgesetze sind das Kreislaufwirtschaftsge-

setz und die aufgrund des KrWG erlassenen 
Verordnungen, z.B. BioAbfV, AbfKlärV, AltölV, 
AltholzV, PCBAbfallV. 

 
7) Intensivkulturen sind land- oder forstwirt-

schaftliche Kulturen mit hohem Düngemittel- 
und/oder Pflanzenschutzmittel-Einsatz und 
dauernder Bearbeitung, die stets an gleicher 
Stelle angebaut werden. 

 
8) Kahlhieb ist die Entnahme aller Bäume auf 

der Bestandsfläche in einem oder in wenigen 
kurz aufeinander folgenden Eingriffen, ohne 
dass bereits eine ausreichende übernehmbare 
Verjüngung vorhanden ist und daher durch die 
Hiebmaßnahme auf der Fläche Freilandbedin-
gungen (Klima) entstehen. Eine Lichthauung, 
die den Bestockungsgrad auf weniger als 0,4 
absenkt, ist dem Kahlhieb gleichgesetzt.  

 
 Ein Kahlhieb kann auch entstehen, wenn zwei 

oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe 
durchführen, die in der Summe zu den glei-
chen Bedingungen führen.  

 
 Dagegen sind Hiebmaßnahmen einer oder 

mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten 
Teilflächen zulässig, wenn sie die Flächen-
obergrenzen dieser Verordnung lediglich in der 
Summe überschreiten. 

 
9) Extensive Weihnachtsbaumkulturen sind 

Weihnachtsbaumkulturen, bei denen auf 

 die Anwendung von Pflanzenschutz- und Be-
handlungsmitteln,  

 jegliche mineralische und organische Dün-
gung ausgenommen Kalkung,  

 Ballenentnahme und  

 jegliche Form der Bodenbearbeitung (Um-
brechen, Fräsen und Mulchen) ausgenom-
men der Einsatz von handgeführten Maschi-
nen zur Vegetationspflege verzichtet wird. 

 
10)Wird in dieser Verordnung der Begriff „zuläs-

sig“ verwendet, bedarf es keiner Genehmi-
gung nach dieser Verordnung.  

 
 

§ 4 
Schutzbestimmungen in der Zone I 

 
(1) Die Zone I soll den Schutz der Gewinnungsan-

lagen und ihrer unmittelbaren Umgebung vor 
jeglichen Verunreinigungen und Beeinträchti-
gungen gewährleisten. Sie darf nur durch Be-
fugte zur Vornahme solcher Handlungen betre-
ten werden, die erforderlich sind 
a) zur Pflege der Vegetation, 
b) für den Betrieb (einschl. Wartung und Un-

terhaltung) und die Überwachung der Was-
sergewinnungsanlagen oder 

c) zur baulichen und betrieblichen Verände-
rung der Wassergewinnungsanlagen. 

 
(2) Befugte im Sinne des Abs. 1 sind Personen, 

die im Interesse bzw. im Auftrag der Wasser-
versorgung handeln oder mit behördlichen 
Überwachungsaufgaben betraut sind. 

 
(3) Der Einsatz chemischer Mittel z.B. für Pflan-

zenschutz, Schädlings- oder Aufwuchs-
bekämpfung sowie zur Wachstumsregelung ist 
verboten. Darüber hinaus ist jegliche Düngung 
untersagt. 

 
(4) Im Übrigen sind das Betreten der Schutzzone I 

sowie das Vornehmen jeglicher Handlung in 
ihnen verboten. 

 
 

§ 5 
Schutzbestimmungen in der Zone II 

 
(1) Die Zone II soll nach Maßgabe der Schutzbe-

stimmungen in Absatz 2 den Schutz vor Verun-
reinigungen durch pathogene Mikroorganis-
men (z. B. Viren, Bakterien, Parasiten, Wur-
meier) und vor sonstigen Beeinträchtigungen 
gewährleisten, die von verschiedenen mensch-
lichen Tätigkeiten und Einrichtungen ausgehen 
und wegen ihrer Nähe zur Wassergewin-
nungsanlage besonders gefährdend sind. 

 
(2) In der Zone II des Wasserschutzgebiets sind 

folgende Handlungen verboten oder be-
schränkt zulässig (genehmigungspflichtig).  
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Nr. Handlung/Maßnahme Schutzzone II 

1 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  

1.1 Errichten oder wesentliches Ändern von Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des § 62 WHG 

verboten 

1.2 Errichten oder Erweitern von Rohrleitungsanlagen zum 
Transport wassergefährdender Stoffe 

verboten  

1.3 Transport wassergefährdender Stoffe verboten 
 

zulässig:  
Durchtransport im Rahmen 

 der forstwirtschaftlicher Nutzung 

1.4 Einleiten oder Einbringen von wassergefährdenden Stoffen 
in den Untergrund oder in Gewässer 

verboten 

2 Abwasserbeseitigung   

2.1 Errichten, Erweitern oder wesentliches Ändern von Abwasser-
anlagen 

verboten 
 

genehmigungspflichtig: 
wesentliches Ändern an Abwasser- 

anlagen, das den Grundwasserschutz 
verbessert. 

3 Abfallentsorgung  

3.1 Abfall i. S. d. Abfallgesetze behandeln, lagern oder ablagern 

(beseitigen)  
verboten 

 

3.2 Errichten oder wesentliches Ändern von Anlagen zum Behan-
deln, Lagern oder Ablagern (Beseitigen) von Abfällen  

verboten 

3.3 Verwenden von güteüberwachten Recyclingbaustoffen als 

Unterbau/Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht 
(Asphalt/Beton) bei Verkehrsflächen und baulichen Anlagen. 

verboten 

4 Siedlung und bauliche Anlagen  

4.1 Errichten, wesentliches Ändern, Wiederherstellen von Gebäu-
den im Sinne der BauO NRW 

 
 
 
 

verboten 
 

genehmigungspflichtig: 
wesentliches Ändern oder Wiederherstel-
len, soweit keine Gewässergefährdung  

zu besorgen ist  

4.2 Errichten, wesentliches Ändern sonstiger baulicher Anlagen 

im Sinne der BauO NRW (z. B. Sport- und Spielflächen, Sport-
anlagen, Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze) 

verboten 
 

genehmigungspflichtig: 
Abbruch bzw. Rückbau von Gebäuden 

und sonstigen baulichen Anlagen 

4.3 Errichten, wesentliches Ändern von Windenergieanlagen verboten 

4.4 Baustelleneinrichtung 

soweit Aufenthaltsunterkünfte, sanitäre Einrichtungen und Bau-
stofflager geschaffen oder Maschinen gewartet werden 

 verboten 

4.5 Anwenden von Pflanzenschutzmitteln auf Freilandflächen, 

die nicht land- oder forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt 
werden (z.B. Verkehrswege, Rasenflächen, Sportanlagen) 

verboten 

5 Verkehrsanlagen  

5.1 
 

Bau neuer Straßen und Wege  
 

verboten 
 

genehmigungspflichtig: 
Wirtschaftswege 

5.2 Wesentliches Ändern bestehender Straßen und Wege genehmigungspflichtig 

5.3 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und 

sonstigen Verkehrsanlagen 
zulässig 

 

genehmigungspflichtig: Maßnahmen, die 
über den Rahmen der üblichen  Unterhal-

tung und örtlich begrenzte Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen hinausgehen 



 

 
145 

   

Nr. Handlung/Maßnahme Schutzzone II 

5.4 
 

Errichten und wesentliches Ändern von Parkplätzen und Stell-
plätzen 

verboten 

6 Eingriffe in den Untergrund  

6.1 Abgrabungen i. S. d. AbgrG NRW verboten 

6.2 Aufsuchen und Gewinnen von Bodenschätzen unter Einsatz der 
Technologie des Hydraulic Fracturing („Fracking“) 

verboten 

6.3 Gewinnen von Rohstoffen, Bergbau 

(soweit nicht in 6.1 oder 6.2 enthalten) 
verboten 

 

genehmigungspflichtig: 
Schieferabbau 

6.4 Bohrungen zur Gewinnung geothermischer Energie einschl. 

Errichten, Erweitern und Betreiben der entsprechenden Anlagen  
verboten 

6.5 Grabungen und künstliche Erdaufschlüsse z. B. wissen-

schaftliche Grabungen, Ausschachten (soweit nicht unter Nr. 4 
geregelt), Bohren, Schürfen, Verlegen von Versorgungsleitun-
gen oder geothermischen Flächenkollektoren 
 

verboten 
 

genehmigungspflichtig: 
Grabungen zum Verlegen und Unterhal-

ten von Versorgungsleitungen und  
-kabeln 

 Unterhaltungsmaßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit oder zur Abwendung einer dro-
henden Gefahr unabweisbar notwendig sind, sind der unteren Wasserbehörde unverzüglich nach-
träglich anzuzeigen. 

6.6 Verfüllen mit Boden oder Aufschütten von Boden genehmigungspflichtig 
 

zulässig: 
Wiederverfüllen mit dem ursprünglichen 

Erdaushub im Zuge von zulässigen 
Baumaßnahmen und sofern der vorheri-

ge Zustand wiederhergestellt wird 

6.7 Verwenden auswasch- oder auslaugbarer wassergefährden-
der Stoffe im Erd- und Tiefbau (z. B. Bauschutt, Müllverbren-

nungsrückstände, Schlacken, teer- und phenolhaltige Stoffe) 
verboten 

6.8 Durchführen von Sprengungen verboten 

6.9 Errichten, wesentliches Ändern von Anlagen zur Wasserge-
winnung jeder Art 

verboten 

7 Weihnachtsbaum-, Schnittgrün- und 
Schmuckreisigkulturen 

 

7.1 Neuanlegen und Erweitern  verboten 
 

genehmigungspflichtig: 
extensive Weihnachtsbaumkulturen 

8 Forstwirtschaft  

8.1 Erstaufforsten  verboten 

8.2 Kahlhieb von Wald oder eine diesem in der Wirkung gleich-

kommende Lichthauung 
zulässig: 
bis 0,3 ha 

 

genehmigungspflichtig: 
über 0,3 ha 

8.3 Roden verboten 

8.4 Umwandeln von Wald in andere Nutzungsarten verboten 

8.5 Aufbringen von Düngemitteln  verboten 
 

genehmigungspflichtig:  
forstwirtschaftliche Bodenschutzkalkung 

zur Eindämmung von Waldschäden 

8.6 Wildfutterplätze anlegen verboten 

8.7 Nasskonservieren von Rundholz verboten 
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(3) Soweit die Regelungen sich auf das Errichten 

oder wesentliche Ändern beziehen, gelten sie 
nicht für den rechtmäßigen Vollzug einer zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
vorliegenden bestandskräftigen Genehmigung 
oder sonstigen behördlichen Zulassung.  

 
 

§ 6 
Genehmigungen 

 
(1) Die Genehmigung für genehmigungspflichtige 

Tatbestände nach § 5 ist zu erteilen, wenn un-
ter Berücksichtigung der konkreten örtlichen 
Verhältnisse eine Verunreinigung oder nachtei-
lige Veränderung der Eigenschaften des durch 
diese Verordnung geschützten Grundwassers 
nicht zu besorgen ist. Über die Genehmigung 
entscheidet die zuständige Wasserbehörde.  

 
(2) Dem Genehmigungsantrag sind in vierfacher 

Ausfertigung Unterlagen wie Beschreibungen, 
Pläne, Zeichnungen, Berechnungen und sons-
tige Nachweise beizufügen, soweit sie zur Be-
urteilung des Antrages erforderlich sind. An-
träge, die mangelhaft sind oder ohne ausrei-
chende Unterlagen vorgelegt werden, können 
zurückgewiesen werden, wenn der Antragstel-
ler die ihm mitgeteilten Mängel innerhalb einer 
ihm gesetzten Frist nicht behebt. Der Antrag-
steller ist auf diese Folgen hinzuweisen. 

 
(3) Die zuständige Wasserbehörde kann vor ihrer 

Entscheidung den Wasserwerksbetreiber und 
bei fachspezifischen Fragen auch andere Trä-
ger öffentlicher Belange anhören. 

 
(4) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und 

Auflagen versehen und befristet werden. Sie 
kann zurückgenommen oder nachträglich mit 
zusätzlichen Anforderungen versehen oder 
weiteren Einschränkungen unterworfen wer-
den, soweit es das Interesse der öffentlichen  

 
Wasserversorgung gebietet, das Grundwasser 
vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. 
Dies gilt insbesondere, wenn nachteilige Ein-
wirkungen auf das Grundwasser bei der Ertei-
lung der Genehmigung nicht vorhersehbar wa-
ren. Die Vorschriften des allgemeinen Ord-
nungsrechts und des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes NRW bleiben unberührt. 

 
(5) Die Genehmigung kann auch als mehrjährige 

Genehmigung, als Dauergenehmigung oder im 
Rahmen einer Allgemeinverfügung erteilt wer-
den. Sie kann zurückgenommen oder widerru-
fen werden. 

 
(6) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von 

zwei Jahren nach Bestandskraft der Genehmi-
gung mit der Ausführung des Vorhabens nicht 
begonnen oder die Ausführung ein Jahr unter-
brochen worden ist. Dies gilt nicht für Geneh-
migungen nach Abs. 5.  

 
(7) Eine Genehmigung nach den Vorschriften 

dieser Verordnung ist nicht erforderlich für 
Handlungen, die nach anderen Bestimmungen 
einer Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, 
bergrechtlichen Betriebsplanzulassung oder 
sonstigen behördlichen Zulassung bedürfen, 
wenn diese von der zuständigen Wasserbe-
hörde oder mit deren Einvernehmen erteilt 
wird. Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.  

 
 

§ 7 
Befreiung von Verboten 

 
(1) Auf die Erteilung einer Befreiung von Verboten 

sowie Duldungs- und Handlungspflichten die-
ser Verordnung findet § 52 Abs. 1 Satz 2 und 3 
WHG Anwendung.  

 
(2) Darüber hinaus kann die zuständige Wasser-

behörde von den Verboten des § 5 dieser Ver-

Nr. Handlung/Maßnahme Schutzzone II 

8.8 Verwenden von in Wasserschutzgebieten zugelassenen Pflan-
zenschutz- und behandlungsmitteln aus der Luft 

verboten 

8.9 Neuanlegen, Erweitern von Intensivkulturen verboten 

9 Sonstige Nutzungen  

9.1 Errichten, Erweitern von Fischteichen  verboten 

9.2 Fischhaltung mit Zufütterung, Netzfischhaltung verboten 

9.3 Durchführen von Militärischen Übungen  verboten 

9.4 Durchführen von Motorsportveranstaltungen  verboten 

9.5 Errichten, Erweitern und Betrieb von Campingplätzen, Aufstel-
len von Wohnwagen und Wohnmobilen, Zeltlager  

verboten 

9.6 Durchführen von Märkten, Volksfesten oder ähnlichen Veran-
staltungen außerhalb dafür zugelassener baulicher Anlagen 

verboten 

9.7 Errichten von Schießstätten außerhalb von Gebäuden verboten 

9.8 Anlegen von Wildgehegen verboten 
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ordnung auf Antrag eine Befreiung erteilen, 
wenn andere Rechtsvorschriften dem nicht 
entgegenstehen und das Verbot zu einer of-
fenbar nicht beabsichtigten Härte führt und die 
Abweichung mit den Belangen des Wohls der 
Allgemeinheit, insbesondere des Gewässer-
schutzes im Sinne dieser Verordnung verein-
bar ist. 

 
(3) Die Entscheidung über die Befreiung von Ver-

boten ist widerruflich und rücknahmefähig. Die 
Entscheidung über die Befreiung von Verboten 
kann auch nachträglich mit Inhalts- und Ne-
benbestimmungen versehen werden.  

 
(4) Den Begünstigten kann auf Antrag von der 

zuständigen Wasserbehörde eine Befreiung 
von den Verboten dieser Verordnung erteilt 
werden, soweit dies zum Betrieb der Wasser-
versorgungsanlage erforderlich und mit den 
Belangen des Wohls der Allgemeinheit verein-
bar ist. 

 
(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 6 

Abs. 2 - 6 entsprechend. 
 
 

§ 8 
Pflanzenschutz  

 
(1) Die Anwendung von Pflanzenschutz- und -

behandlungsmitteln auf Freilandflächen im 
Sinne des Pflanzenschutzgesetzes darf nur er-
folgen, soweit sie zugelassen sind, nach den 
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis unter 
Beachtung des Pflanzenschutzgesetzes und 
aller aufgrund des Pflanzenschutzgesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen. Pflanzen-
schutzmittel dürfen nicht angewendet werden, 
soweit der Anwender damit rechnen muss, 
dass ihre Anwendung schädliche Auswirkun-
gen auf das Grundwasser hat. Sie dürfen fer-
ner nicht in oder unmittelbar an oberirdischen 
Gewässern angewandt werden. 

 
(2) Die gesetzlich vorgeschriebenen Aufzeichnun-

gen über den Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln sind 3 Jahre aufzubewahren und der zu-
ständigen Wasserbehörde auf Verlangen zur 
Einsichtnahme vorzulegen.  

 
 

§ 9 
Duldungspflichten 

 
(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte der im 

Wasserschutzgebiet liegenden Grundstücke 
haben nach vorheriger Ankündigung 
 
1. das Einzäunen der Schutzzone I und die 

Unterhaltung der Einzäunung zur Sicherung 
gegen unbefugtes Betreten 

 

2. das Aufstellen oder Anbringen, das Unter-
halten oder das Beseitigen von Hinweis-, 
Warn-, Gebots- und Verbotszeichen zum 
Kennzeichnen der Grenzen der Schutzzo-
nen 

 
3. das Betreten der Grundstücke zur Be-

obachtung, Messung und Untersuchung der 
Gewässer und zur Entnahme von Boden-, 
Vegetations- und Wasserproben einschließ-
lich der dazu notwendigen Verrichtungen 

 
4. die Anlage und den Betrieb von Grundwas-

serbeobachtungsbrunnen und Messstellen 
an Gewässern  

 
zu dulden. Die Begünstigte kann zur Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen verpflichtet werden. 

 
(2) Bei Gefahr im Verzuge bedarf es einer vorhe-

rigen Ankündigung nicht.  
 
(3) Die zuständige Wasserbehörde stellt gegen-

über den betroffenen Eigentümern oder Nut-
zungsberechtigten die gemäß Abs. 1 zu dul-
denden Maßnahmen bei Bedarf durch schriftli-
chen Bescheid fest. 

 
 

§ 10 
Behördliche Entscheidungen außerhalb des 

Wasserschutzgebiets  
 
Behördliche Entscheidungen können auch außer-
halb des Wasserschutzgebiets getroffen werden, 
wenn andernfalls der mit der Festsetzung des 
Wasserschutzgebiets verfolgte Zweck gefährdet 
wäre (§ 52 Abs. 3 WHG). 
 
 

§ 11 
Entschädigung und Ausgleich 

 
(1) Soweit durch eine Anordnung nach den §§ 4 ff. 

dieser Verordnung das Eigentum unzumutbar 
beschränkt und diese Beschränkung nicht 
durch eine Befreiung oder andere Maßnahmen 
vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist 
eine Entschädigung zu leisten. Diese richtet 
sich nach § 52 Abs. 4 WHG in Verbindung mit 
§§ 96 ff. WHG und 134 f. LWG.  

 
(2) Setzt eine Anordnung nach den §§ 4 ff. dieser 

Verordnung erhöhte Anforderungen fest, die 
die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nut-
zung eines Grundstücks einschränken, so ist 
für die dadurch verursachten wirtschaftlichen 
Nachteile ein angemessener Ausgleich zu leis-
ten, soweit keine Entschädigungspflicht nach 
Absatz 1 besteht. Der Ausgleich richtet sich 
nach § 52 Abs. 5 und § 99 WHG. 
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§ 12 
Überwachung 

 
Das Wasserschutzgebiet unterliegt der Eigen-
überwachung der Begünstigten sowie der Aufsicht 
der unteren Wasserbehörde im Rahmen der Ge-
wässeraufsicht gemäß § 116 LWG. Eigentümer 
und Nutzungsberechtigte von Grundstücken im 
Wasserschutzgebiet sowie die Begünstigten müs-
sen die wasserbehördliche Überwachung des 
Wasserschutzgebietes, insbesondere hinsichtlich 
der Befolgung der Vorschriften dieser Verordnung 
und der nach ihr getroffenen Anordnungen, sowie 
die Beobachtung der Gewässer und des Bodens 
gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 101 WHG und 
§§ 116 und 167 Abs. 2 LWG dulden. 
 

 
§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Nr. 
7 a und Nr. 8 WHG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

 
1. eine genehmigungspflichtige Handlung oh-

ne die Genehmigung nach § 6 vornimmt 
oder Nebenbestimmungen eines Genehmi-
gungsbescheides nicht einhält, 

 
2. eine verbotene Handlung ohne eine Befrei-

ung nach § 7 vornimmt oder Nebenbestim-
mungen eines Befreiungsbescheides nicht 
einhält, 

 
3. entgegen § 8 Abs. 2 Aufzeichnungen nicht 

mindestens 3 Jahre aufbewahrt oder nicht 
oder nicht unverzüglich vorlegt  

 
4. Anordnungen oder Maßnahmen nach § 9 

nicht duldet. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden. Die Höhe der Geldbu-
ße richtet sich nach § 103 Abs. 2 WHG und 
beträgt zur Zeit bis zu 50.000 Euro, bei Ver-
stößen gegen Aufzeichnungspflichten bis zu 
10.000 Euro. 

 
 

§ 14 
Andere Rechtsvorschriften 

 
In anderen Rechtsvorschriften vorgesehene An-
zeige-, Genehmigungs-, Duldungs- oder Zulas-
sungspflichten, Beschränkungen oder Verbote 
bleiben unberührt. 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag 
ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Hochsauer-

landkreis in Kraft. Sie hat gemäß § 14 Abs. 3 
LWG eine Geltungsdauer von 40 Jahren.  
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verord-
nung wird hiermit verkündet. 
 
Meschede, den 11.07.2016 
 
gez. 
Dr. Schneider 
Landrat 
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90 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMIS-
SIONSSCHUTZGESETZES (BIMSCHG) 

 ANTRAG DER ABO WIND AG AUF ER-
TEILUNG EINER GENEHMIGUNG ZUR 
ERRICHTUNG EINES BETRIEBES DER 
WÄRMEERZEUGUNG, BERGBAU UND 
ENERGIE NACH § 4 BIMSCHG,  

 HIER: ERRICHTUNG UND BETRIEB 
VON 4 WINDENERGIEANLAGEN 
(WINDPARK REMBLINGHAUSEN SÜD) 
IM STADTGEBIET MESCHEDE 
 
-ERÖRTERUNGSTERMIN- 

 
In dem Verfahren zum Antrag der ABO Wind AG 
v. d. Vorstand Herrn Matthias Bockholt, Unter den 
Eichen 7, 65195 Wiesbaden, auf Erteilung einer 
Genehmigung zur Errichtung eines Betriebes der 
Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie nach § 4 
BImSchG, hier: Errichtung und Betrieb von 4 
Windenergieanlagen (Windpark Remblinghausen 
Süd) hat die Genehmigungsbehörde nach Ablauf 
der Einwendungsfrist nach pflichtgemäßem Er-
messen gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG i.V.m. § 12 
Abs. 1 der 9. BImSchV entschieden, dass der 
vorgesehene Erörterungstermin beginnend am 
 

06.10.2016 um 10.00 Uhr 
 

Im Kreishaus Meschede,  
Sitzungssaal Sauerland,  

Steinstraße 27, 59872 Meschede 
 
durchgeführt wird. 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an 
dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen wer-
den, so wird sie am nächsten Tag zur gleichen 
Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Gesonderte Einladungen zum Erörterungstermin 
ergehen nicht mehr. 
 
Auf die Bekanntmachung vom 16.06.2016 wird 
hingewiesen  
 
Brilon, 31.08.2016 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
FD 51/3 Untere Umweltschutzbehörde/ 
Immissionsschutz 
Az: 51.3.40119-2016-04 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Kraft 
 

 

91 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMIS-
SIONSSCHUTZGESETZES (BIMSCHG) 

 ANTRAG DER BMT ENERGIE GBR V. D. 
HERRN WILLI BANGE AUF ERTEILUNG 
EINER GENEHMIGUNG ZUR ERRICH-
TUNG EINES BETRIEBES DER WÄR-
MEERZEUGUNG, BERGBAU UND 
ENERGIE NACH § 4 BIMSCHG 

 HIER: WINDENERGIEANLAGE VOM 
TYP ENERCON E-70 E4 (G 12/15) IM 
STADTGEBIET BRILON 
 
-ERÖRTERUNGSTERMIN- 

 
In dem Verfahren zum Antrag der BMT Energie 
GbR v. d. Herrn Willi Bange, Im Siepen 4, 
59929 Brilon, auf Erteilung einer Genehmigung 
zur Errichtung eines Betriebes der Wärmeerzeu-
gung, Bergbau und Energie nach § 4 BImSchG 
hier: Windenergieanlage vom Typ ENERCON E-
70 E4 (G 12/15) hat die Genehmigungsbehörde 
nach Ablauf der Einwendungsfrist nach pflichtge-
mäßem Ermessen gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG 
i.V.m. § 12 Abs. 1 der 9. BImSchV entschieden, 
dass der vorgesehene Erörterungstermin begin-
nend am 
 

11.01.2017 um 10:00 Uhr 
 

im Bürgerzentrum Kolpinghaus,  
Propst-Meyer-Straße 7, 59929 Brilon 

 
durchgeführt wird. 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an 
dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen wer-
den, so wird sie am nächsten Tag zur gleichen 
Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Gesonderte Einladungen zum Erörterungstermin 
ergehen nicht mehr. 
 
Auf die Bekanntmachung vom 16.06.2016 wird 
hingewiesen  
 
Brilon, 31.08.2016 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
FD 51/3 Untere Umweltschutzbehörde/  
Immissionsschutz 
Az: 51.3.40112-2015-04 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Kraft 
 

 

92 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMIS-
SIONSSCHUTZGESETZES (BIMSCHG) 
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 ANTRAG DER WINDPARK HEUBUSCH 
GMBH & CO. KG V. D. GESCHÄFTS-
FÜHRER HERRN MICHAEL FLOCKE 
AUF ERTEILUNG EINER GENEHMI-
GUNG ZUR ERRICHTUNG UND ZUM 
BETRIEB SOWIE ZUR ÄNDERUNG VON 
ANLAGEN NACH § 4 BIMSCHG; 

 HIER: 7 WINDENERGIEANLAGEN (WEA 
HEU 3 BIS WEA HEU 9) TYP: 2 X E-115; 
2 X E-126 EP 4 UND 3 X E-141 EP 4 IM 
STADTGEBIET MARSBERG 
 
-ERÖRTERUNGSTERMIN- 

 
In dem Verfahren zum Antrag der Firma Windpark 
Heubusch GmbH & Co. KG, v. d. Geschäftsführer 
Herr Michael Flocke Zur Egge 17, 34431 Mars-
berg auf Erteilung einer Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb sowie zur Änderung von 
Anlagen nach § 4 BImSchG; hier: 7 Windenergie-
anlagen (WEA HEU 3 bis WEA HEU 9) Typ: 2 x 
E-115; 2 x E-126 EP 4 und 3 x E-141 EP 4 in 
Gemarkung: Meerhof, Flur: 2, Flurstück: 383, 
103/28, 115/27, 187/4, 188/4, 8, 101, 318, 45 sind 
innerhalb der Einwendungsfrist keine Einwendun-
gen erhoben worden.  
 
Der für den 26.10.2016 vorgesehene Erörterungs-
termin findet daher nicht statt. 
 
Auf die öffentliche Bekanntmachung vom 
23.06.2016 wird hingewiesen. 
 
Brilon, 31.08.2016 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
 
Az: 51.3.40223-2016-04 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Kraft 
 

 

93 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMIS-
SIONSSCHUTZGESETZES (BIMSCHG)  

 ANTRAG DER WINDPARK GRÜNER 
WEG MEERHOF GMBH & CO. KG V. D. 
GESCHÄFTSFÜHRER HERR MICHAEL 
FLOCKE AUF ERTEILUNG EINER GE-
NEHMIGUNG ZUR ERRICHTUNG UND 
ZUM BETRIEB SOWIE ZUR ÄNDERUNG 
VON ANLAGEN NACH § 4 BIMSCHG; 

 HIER: 16 WINDENERGIEANLAGEN (15 
X E-126 EP4 UND 1 X E-115) IM 
STADTGEBIET MARSBERG 
 
-ERÖRTERUNGSTERMIN- 

 

In dem Verfahren zum Antrag der Firma Windpark 
Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG 
v. d. Geschäftsführer Herr Michael Flocke Zur 
Egge 17 34431 Marsberg auf Erteilung einer Ge-
nehmigung zur Errichtung und zum Betrieb sowie 
zur Änderung von Anlagen nach § 4 BImSchG; 
hier: 16 Windenergieanlagen (15 x E-126 EP4 
und 1 x E-115) in Gemarkung: Meerhof, Flur: 8, 
Flurstück: 42, 43, 21, 22, 3, 4, Flur: 7, Flurstück: 
3, 140, 40, 41, 79, 80, Flur: 6, Flurstück: 233/70, 
408, 201/86, Flur: 7, Flurstück: 29, 24, 125, 14, 
15, Flur: 2, Flurstück: 277, 392, Flur: 7, Flurstück: 
151, Flur: 2, Flurstück: 272, 218/69 sind innerhalb 
der Einwendungsfrist keine Einwendungen erho-
ben worden.  
 
Der für den 26.10.2016 vorgesehene Erörterungs-
termin findet daher nicht statt. 
 
Auf die öffentliche Bekanntmachung vom 
23.06.2016 wird hingewiesen. 
 
Brilon, 31.08.2016 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
 
Az: 51.3.40219-2016-04 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Kraft 
 

 

94 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMIS-
SIONSSCHUTZGESETZES (BIMSCHG) 
UND GEM. § 9 DES GESETZES ÜBER 
DIE UMELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜ-
FUNG (UVPG) 

 ANTRAG DER FIRMA HEINRICH EBEL 
GMBH & CO KG, GUT HABBEL, 59757 
ARNSBERG NACH § 16 BIMSCHG ZUR 
WESENTLICHEN ÄNDERUNG DES 
STEINBRUCH HABBEL DURCH ER-
WEITERUNG DER ABBRUCHFLÄCHE 
(CA. 19,3 HA) IN 59757 ARNSBERG, 
GEMARKUNG MÜSCHEDE, FLUR 6 
UND 7, VOM 15. DEZEMBER 2014, ER-
GÄNZT DURCH UNTERLAGEN VOM 17. 
JUNI 2016 IM STADTGEBIET ARNS-
BERG 

 
Die Firma Heinrich Ebel GmbH & Co KG, v. d. GF 
Herrn Burkhaurd Ebel  mit Sitz in Gut Habbel, 
59757 Arnsberg hat beim Hochsauerlandkreis, als 
zuständiger Genehmigungsbehörde, mit Datum 
vom 15.12.2014, gergänzt durch Antrag vom 17. 
Juni 2016 die Erteilung einer Genehmigung zur 
Wesentliche Änderung einer Anlage der Steine 
und Erden, Glas Keramik, Baustoffe nach § 16 
BImSchG beantragt: 
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Das beantragte Vorhaben umfasst: 

 Die Erweiterung der Abgrabungsfläche um ca. 
19,3 ha (Habbel IV) in der Gemarkung 
Müschede, Flur 6, Flurstücke 25, 28, 29, 30; Flur 
7, Flurstücke 10 und 33 

 Verbringung und Einbau des anfallenden Ab-
raums und nicht verwertbaren Gesteins im be-
stehenden Steinbruch, 

 die Durchführung von Vermeidungs-. Minimie-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen um Um-
setzung der geänderten Rekultivierungsmaß-
nahmen.  

 
Die Erweiterung des Steinbruchs (Habbel IV) soll 
baldmöglichst  ist in Betrieb genommen werden. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 2.1.1 
des Anhanges 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer 
Genehmigung nach diesen Vorschriften. 
 
Der Steinbruch gehört ebenso zu den unter der 
Nr. 2.1.1 Spalte 1 der Anlage 1 des Gesetzes 
über Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ge-
nannten Anlagen. Demnach ist für das Vorhaben 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich, 
die gemäß § 1 Abs. 2  der 9. BImSchV als un-
selbständiger Teil des immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahrens durchgeführt wird. 
 
 
Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen 
Unterlagen, sowie die gem. § 6 UVPG erforderli-
chen Unterlagen über die Umweltauswirkungen 
des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 07.09.2016 
bis 06.10.2016 bei den folgenden Stellen aus und 
können dort während der angegebenen Zeiten 
eingesehen werden: 
 
1. Stadt Arnsberg 
 Fachbereichsbüro Planen, Bauen, Umwelt 
 Zimmer 517, Rathausplatz 1, 59759 Arnsberg 
 Montag bis Freitag  
 von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
 Montag bis Donnerstag  
 von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr.  

 
2. Genehmigungsbehörde: 
 Hochsauerlandkreis 
 Untere Umweltschutzbehörde/  
 Immissionsschutz 
 Zimmer 233, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
 E-Mail: post@hochsauerlandkreis.de 
 Montag bis Freitag  
 von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
 Montag, Mittwoch und Donnerstag  
 von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
 Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 oder nach telefonischer Vereinbarung unter 

02961/94-3155 

Des Weiteren können der Genehmigungsantrag 
und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die 
gem. § 6 UVPG erforderlichen Unterlagen über 
die Umweltauswirkungen des Vorhabens, auf der 
Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(http://www.hochsauerlandkreis.de/buergerservice
/bauen_wohnen_kataster/bauen_wohnen/Bekannt
machungen_oeff.php) in der Zeit vom 07.09.2016  
bis zum 06.10.2016 eingesehen werden. 
 
Die auszulegenden Unterlagen beinhalten insbe-
sondere folgende Unterlagen: 
 

Bezeichnung der  
Unterlagen 

Urheber 

Antrag Antragsteller 

Kurzbeschreibung GeoConsult 
Busch, Aachen 

Anlagen- und  
Betriebsbeschreibung 

GeoConsult 
Busch, Aachen 

Abbauplan GeoConsult 
Busch, Aachen  

Hydrologische  
Untersuchungen 

GeoConsult 
Busch, Aachen  

Sprenggutachten 2009 Dipl. Ing. Winfried 
Ex, Meinerzha-
gen-Valbert 

Sprenggutachten 2015 Dipl,.-Ing. Josef 
Hellmann 

Schalltechnische  
Untersuchung 

Peutz Consult 
GmbH,  
Dortmund 

Staub-Immissions-
prognose 

Gesellschaft für 
Umwelt-
Consulting mbH, 
Gelnhausen 

Umweltverträglichkeits-
studie 

Büro Stelzig, 
Soest 

Artenschutzrechtliche  
Prüfung 

Büro Stelzig, 
Soest 

Fledermauskundliche  
Untersuchung  

BiotopKatierung 
Hadasch-Meier-
Starrach GbR, 
Herford 

FFH-Verträglichkeits-
Vorprüfung 

Büro Stelzig, 
Soest 

Landschaftspflegerischer 
Begleitplan 

Büro Stelzig, 
Soest 

Karten Büro Stelzig, 
Soest 

 
Die Antragsunterlagen wurden durch folgende 
Inhalte wesentlich ergänzt: 
 
- Änderung des Betriebsablaufs 
- Anpassung des hydrogeologischen Gutachtens 

aufgrund aktueller Datenbasis 
- Austausch der kompletten Lärmprognose 
- Austausch der kompletten Staubprognose auf-

grund der Stellungnahme des LANUV vom 
29.04.2016 zum vorherigen Gutachten 

- Ergänzung der UVS aufgrund der Änderung der 
o.g. Prognosen, Änderung des Betriebsablaufs 
und Aktualisierung der Brutvogelkartierung 
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- Ergänzung der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung 
- Ergänzung des Landschaftspflegerischen Be-

gleitplans 
 
Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher 
Natur gegen das Vorhaben können innerhalb der 
Einwendungsfrist vom 07.09.2016 bis zum 
20.10.2016 bei den vorgenannten Auslegungs-
stellen erhoben werden. Mit Ablauf dieser Frist 
sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Die Einwendungen müssen schriftlich erhoben 
werden und Namen, sowie die volle leserliche 
Anschrift des Einwenders enthalten. 
 
Einwendungen, die nicht schriftlich erhoben wur-
den bzw. die Name und Adresse des Einwenders 
nicht eindeutig erkennen lassen, können im Ver-
fahren nicht berücksichtigt werden. Dies gilt ins-
besondere für Einwendungen, die per einfacher 
E-Mail erhoben werden. 
 
Soweit Name und Anschrift bei Bekanntgabe der 
Einwendungen an den Antragsteller oder an die 
im Genehmigungsverfahren beteiligten Behörden 
unkenntlich gemacht werden sollen, ist hierauf im 
Einwendungsschreiben hinzuweisen. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen 
auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht 
werden (gleichförmige Eingaben) gilt derjenige 
Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner, der darin mit seinem Namen und seiner 
Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er 
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt wor-
den ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person 
sein. Gleichförmige Einwendungen, die die oben 
genannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ent-
halten, können unberücksichtigt bleiben. Gleiches 
gilt, wenn der Vertreter keine natürliche Person 
ist. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die 
Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflicht-
gemäßen Ermessens darüber, ob ein Erörte-
rungstermin durchgeführt wird, um die form- und 
fristgerecht erhobenen Einwendungen zu erörtern, 
soweit dies für die Prüfung der Genehmigungsvo-
raussetzungen von Bedeutung sein kann. 
 
Sofern ein Erörterungstermin durchgeführt wird, 
findet dieser wie folgt statt: 
 

Datum: 17. November 2016 

Uhrzeit: 10.00 Uhr 

Ort: Städtische Realschule Neheim, Aula 
 Goethestraße 16-18, 59755 Arnsberg  
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an 
dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen wer-

den, so wird sie am nächsten Tag zur gleichen 
Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass form- und frist-
gerecht erhobene Einwendungen auch bei Aus-
bleiben des Antragstellers oder der Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 
 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur 
Teilnahme haben neben den Vertretern der betei-
ligten Behörden, der Antragsteller und diejenigen, 
die rechtzeitig bei den Auslegungsstellen Einwen-
dungen erhoben haben. Sonstige Personen kön-
nen als Zuhörer an dem Termin teilnehmen, so-
fern genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 
Gesonderte Einladungen zum Erörterungstermin 
ergehen nicht mehr. 
 
Sollte der Erörterungstermin wegfallen oder ver-
tagt werden, wird die Entscheidung hierüber nach 
Ablauf der Einwendungsfrist öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen 
und Teilnahme am Erörterungstermin entstehen-
de Kosten können nicht erstattet werden. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Ein-
wendungen und den Genehmigungsantrag an die 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. 
 
Auf die für die Beteiligung der Öffentlichkeit maß-
gebenden Vorschriften wird hingewiesen. Ein 
Abdruck dieser Vorschriften ist der öffentlichen 
Bekanntmachung als Anhang beigefügt. 
 
Brilon, 31.08.2016 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
 
Az: 51.3.40143-2014-04 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Kraft 
 
 
Anhang:  
Die für die Beteiligung der Öffentlichkeit maß-
gebenden Vorschriften 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 

Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) 

 
§ 10 Abs. 3, 4 und 6 BImSchG  

- Genehmigungsverfahren 

(3) Sind die Unterlagen des Antragstellers vollständig, 
so hat die zuständige Behörde das Vorhaben in ih-
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rem amtlichen Veröffentlichungsblatt und außerdem 
entweder im Internet oder in örtlichen Tageszeitun-
gen, die im Bereich des Standortes der Anlage ver-
breitet sind, öffentlich bekannt zu machen. Der An-
trag und die vom Antragsteller vorgelegten Unterla-
gen, mit Ausnahme der Unterlagen nach Absatz 2 
Satz 1, sowie die entscheidungserheblichen Berich-
te und Empfehlungen, die der Behörde im Zeitpunkt 
der Bekanntmachung vorliegen, sind nach der Be-
kanntmachung einen Monat zur Einsicht auszule-
gen. Weitere Informationen, die für die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens von Be-
deutung sein können und die der zuständigen Be-
hörde erst nach Beginn der Auslegung vorliegen, 
sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen 
über den Zugang zu Umweltinformationen zugäng-
lich zu machen. Bis zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit gegenüber 
der zuständigen Behörde schriftlich Einwendungen 
erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwen-
dungen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen, sind auf den Rechtsweg vor den ordentli-
chen Gerichten zu verweisen. 

 
(4) In der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 1 ist  

1. darauf hinzuweisen, wo und wann der Antrag 
auf Erteilung der Genehmigung und die Unterla-
gen zur Einsicht ausgelegt sind; 

2. dazu aufzufordern, etwaige Einwendungen bei 
einer in der Bekanntmachung zu bezeichnenden 
Stelle innerhalb der Einwendungsfrist vorzubrin-
gen; dabei ist auf die Rechtsfolgen nach Absatz 
3 Satz 5 hinzuweisen; 

3. ein Erörterungstermin zu bestimmen und darauf 
hinzuweisen, dass er auf Grund einer Ermes-
sensentscheidung der Genehmigungsbehörde 
nach Absatz 6 durchgeführt wird und dass dann 
die formgerecht erhobenen Einwendungen auch 
bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, erör-
tert werden; 

4. darauf hinzuweisen, dass die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 

 
(6) Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann die Ge-

nehmigungsbehörde die rechtzeitig gegen das Vor-
haben erhobenen Einwendungen mit dem Antrag-
steller und denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtern. 

 
 
Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren -  

9. BImSchV) 
 

§ 8 der 9. BImSchV  
-  Bekanntmachung des Vorhabens 

(1) Sind die zur Auslegung (§ 10 Abs. 1) erforderlichen 
Unterlagen vollständig, so hat die Genehmigungs-
behörde das Vorhaben in ihrem amtlichen Veröf-
fentlichungsblatt und außerdem entweder im Inter-
net oder in örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich 
des Standorts der Anlage verbreitet sind, öffentlich 
bekanntzumachen. Eine zusätzliche Bekanntma-
chung und Auslegung ist, auch in den Fällen der §§ 
22 und 23, nur nach Maßgabe des Absatzes 2 er-
forderlich. 

 

(2) Wird das Vorhaben während eines Vorbescheids-
verfahrens, nach Erteilung eines Vorbescheides 
oder während des Genehmigungsverfahrens geän-
dert, so darf die Genehmigungsbehörde von einer 
zusätzlichen Bekanntmachung und Auslegung ab-
sehen, wenn in den nach § 10 Abs. 1 auszulegen-
den Unterlagen keine Umstände darzulegen wären, 
die nachteilige Auswirkungen für Dritte besorgen 
lassen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
erkennbar ist, daß nachteilige Auswirkungen für 
Dritte durch die getroffenen oder vom Träger des 
Vorhabens vorgesehenen Maßnahmen ausge-
schlossen werden oder die Nachteile im Verhältnis 
zu den jeweils vergleichbaren Vorteilen gering sind. 
Betrifft das Vorhaben eine UVP-pflichtige Anlage, 
darf von einer zusätzlichen Bekanntmachung und 
Auslegung nur abgesehen werden, wenn keine zu-
sätzlichen oder anderen erheblichen Auswirkungen 
auf in § 1a genannte Schutzgüter zu besorgen sind. 
Ist eine zusätzliche Bekanntmachung und Ausle-
gung erforderlich, werden die Einwendungsmöglich-
keit und die Erörterung auf die vorgesehenen Ände-
rungen beschränkt; hierauf ist in der Bekanntma-
chung hinzuweisen. 

 
§ 9 der 9. BImSchV  

- Inhalt der Bekanntmachung 

(1) Die Bekanntmachung muß neben den Angaben 
nach § 10 Abs. 4 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes  
1. die in § 3 bezeichneten Angaben und 
2. den Hinweis auf die Auslegungs- und die Ein-

wendungsfrist unter Angabe des jeweils ersten 
und letzten Tages 

 enthalten. Auf die zuständige Genehmigungsbehör-
de, die für die Beteiligung der Öffentlichkeit maßge-
benden Vorschriften sowie eine grenzüberschrei-
tende Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 11a ist hinzuweisen. 

 
(2) Zwischen der Bekanntmachung des Vorhabens und 

dem Beginn der Auslegungsfrist soll eine Woche 
liegen; maßgebend ist dabei der voraussichtliche 
Tag der Ausgabe des Veröffentlichungsblattes oder 
der Tageszeitung, die zuletzt erscheint. 

 
§ 10 der 9. BImSchV  

- Auslegung von Antrag und Unterlagen 

(1) Bei der Genehmigungsbehörde und, soweit erfor-
derlich, bei einer geeigneten Stelle in der Nähe des 
Standorts des Vorhabens sind der Antrag sowie die 
beigefügten Unterlagen auszulegen, die die Anga-
ben über die Auswirkungen der Anlage auf die 
Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten. Da-
rüber hinaus sind, soweit vorhanden, die entschei-
dungserheblichen sonstigen der Genehmigungsbe-
hörde vorliegenden behördlichen Unterlagen zu 
dem Vorhaben auszulegen, die Angaben über die 
Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft 
und die Allgemeinheit oder Empfehlungen zur Be-
grenzung dieser Auswirkungen enthalten. Verfügt 
die Genehmigungsbehörde bis zur Entscheidung 
über den Genehmigungsantrag über zusätzliche 
behördliche Stellungnahmen oder von ihr angefor-
derte Unterlagen, die Angaben über die Auswirkun-
gen der Anlage auf die Nachbarschaft und die All-
gemeinheit oder Empfehlungen zur Begrenzung 
dieser Auswirkungen enthalten, sind diese der Öf-
fentlichkeit nach den Bestimmungen des Bundes 
und der Länder über den Zugang zu Umweltinfor-
mationen zugänglich zu machen. Betrifft das Vorha-
ben eine UVP-pflichtige Anlage, so sind auch die 
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vom Antragsteller zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zusätzlich beigefügten Un-
terlagen auszulegen; ferner sind der Antrag und die 
Unterlagen auch in den Gemeinden auszulegen, in 
denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt. 
Soweit eine Auslegung der Unterlagen nach § 4b 
Abs. 1 und 2 zu einer Störung im Sinne des § 4b 
Abs. 3 führen kann, ist an Stelle dieser Unterlagen 
die Darstellung nach § 4b Abs. 3 auszulegen. In den 
Antrag und die Unterlagen nach den Sätzen 1, 2 
und 4 sowie in die Darstellung nach § 4b Abs. 3 ist 
während der Dienststunden Einsicht zu gewähren. 

 
(2) Auf Anforderung eines Dritten ist diesem eine Ab-

schrift oder Vervielfältigung der Kurzbeschreibung 
nach § 4 Abs. 3 Satz 1 zu überlassen. 

 
(3) Soweit Unterlagen Geschäfts- oder Betriebsge-

heimnisse enthalten, ist an ihrer Stelle die Inhalts-
darstellung nach § 10 Abs. 2 Satz 2 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes auszulegen. Hält die 
Genehmigungsbehörde die Kennzeichnung der Un-
terlagen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 
für unberechtigt, so hat sie vor der Entscheidung 
über die Auslegung dieser Unterlagen den Antrag-
steller zu hören. 

 
§ 10a der 9. BImSchV  

- Akteneinsicht 

Die Genehmigungsbehörde gewährt Akteneinsicht nach 
pflichtgemäßem Ermessen; § 29 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 
und 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet ent-
sprechende Anwendung. Sonstige sich aus anderen 
Rechtsvorschriften ergebende Rechte auf Zugang zu 
Informationen bleiben unberührt. 
 

§ 12 der 9. BImSchV 
- Einwendungen 

(1) Einwendungen können bei der Genehmigungsbe-
hörde oder bei der Stelle erhoben werden, bei der 
Antrag und Unterlagen zur Einsicht ausliegen. Nach 
Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Ge-
nehmigungsbehörde unter Berücksichtigung von § 
14, ob im Genehmigungsverfahren ein Erörterungs-
termin nach § 10 Abs. 6 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes durchgeführt wird. Die Ent-
scheidung ist öffentlich bekannt zu machen. 

 
(2) Die Einwendungen sind dem Antragsteller bekannt-

zugeben. Den nach § 11 beteiligten Behörden sind 
die Einwendungen bekanntzugeben, die ihren Auf-
gabenbereich berühren. Auf Verlangen des Ein-
wenders sollen dessen Name und Anschrift vor der 
Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn 
diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind; auf 
diese Möglichkeit ist in der öffentlichen Bekanntma-
chung hinzuweisen. 

 

 


